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Qualitätssicherung im ÖPNV 
Eine neue Herausforderung (nicht nur) für die Aufgabenträger 

 
>> Einführung 

Die Finanzknappheit öffentlicher Haus-

halte, aber auch EU-rechtliche Anforde-

rungen führen zu mehr oder weniger 

weitgehenden strukturellen Änderungen 

des Nahverkehrsmarktes in Deutsch-

land. Kennzeichen dieser Veränderun-

gen sind Reformen der Organisations- 

und Finanzierungsstrukturen im öffentli-

chen Personennahverkehr (ÖPNV) 

durch die Trennung von Besteller- und 

Erstellerfunktion sowie durch die Bünde-

lung der öffentlichen Finanzmittel beim 

Besteller.  

In diesem Zusammenhang wird intensiv 

und häufig kontrovers über ÖPNV-

Qualität diskutiert. Zum einen wird er-

wartet, dass der ÖPNV durch die neuen 

Strukturen sowohl effizienter als auch 

qualitativ besser wird. Andererseits gibt 

es aber auch Befürchtungen, dass die 

Strukturveränderungen die vielerorts 

schon hohe Qualität des ÖPNV beein-

trächtigen. So besteht die Gefahr, dass 

die verantwortlichen Besteller künftig 

überkommene Qualitätsstandards nicht 

explizit vorschreiben und deren Erfül- 

lung nicht überwachen, da sie dies für 

„Luxus“ erachten oder ihnen die finan-

ziellen und personellen Mittel für eine 

Kontrolle fehlen. Auch ist zu befürchten, 

dass die Qualitätssteuerung über die 

Kundenbeziehung verloren geht, wenn 

die beauftragten Verkehrsunternehmen 

vielfach kein Erlösrisiko und damit keine 

Verantwortung für Fahrgastzahlen tra-

gen und daher folgerichtig ihre Anstren-

gungen auf Kostenreduzierungen bei 

der zu erbringenden Leistung konzent-

rieren (müssen). 

Dem Ersteller der ÖPNV-Leistungen 

müssen daher Anreize und Spielräume 

gegeben werden, damit sich Qualität im 

Ertrag niederschlägt und deshalb lohnt. 

Oder es müssen Qualitätsstandards 

vereinbart und ihre Einhaltung über-

wacht werden – mit anderen Worten: 

Qualität muss geregelt werden. Wichtig 

ist vor allem, dass in diesem Prozess 

die Sicht der Kundschaft des ÖPNV 

nicht verloren geht.  

Die skizzierten Problemstellungen wa-

ren Anlass für die Forschungsgesell-

schaft für Straßen- und Verkehrswesen 
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(FGSV), sich innerhalb des Ausschus-

ses Öffentlicher Verkehr der Arbeits-

gruppe Verkehrsplanung mit diesem 

Thema eingehender zu beschäftigen. 

Das Arbeitsergebnis ist die im Juni 2006 

erschienene FGSV-Schrift 145 Hinweise 

für die Qualitätssicherung im ÖPNV [1]. 

Die folgenden Ausführungen stellen die 

wesentlichen Ergebnisse dar. 

>> Qualität im ÖPNV 

>> Spannungsverhältnis Aufgabenträ-

ger – Unternehmen – Kunden 

Das Produkt Öffentlicher Nahverkehr 

steht in einem besonderen Dreiecksver-

hältnis zwischen Nahverkehrskunden, 

Verkehrsunternehmen und Aufgaben-

trägern (oder. allgemein der Öffentlichen 

Hand). Kunde im eigentlichen Sinne 

sind die tatsächlichen und potenziellen 

Fahrgäste des ÖPNV. Ihnen stehen die 

Besteller und Ersteller von Nahverkehrs-

leistungen gegenüber, die die Verant-

wortung für die Herstellung und Ver-

marktung des Produktes ÖPNV unter 

sich aufteilen. Die Abgrenzung der Ver-

antwortungsbereiche hängt von der je-

weils vor Ort gewählten Organisations-

form ab. Dennoch sind die Verkehrsun-

ternehmen als Ersteller in jedem Fall für 

die Betriebsabwicklung und die Aufga-

benträger als Besteller für die Definition 

des Leistungsangebotes und die Beach-

tung der Bedienungsstandards des 

Nahverkehrsplans verantwortlich. 

Demzufolge ist auch der Aufgabenträger 

als Kunde des Verkehrsunternehmens 

auf dem ÖPNV-Markt anzusehen. In 

Abhängigkeit von der Aufgabenvertei-

lung zwischen Aufgabenträger und Ver-

kehrsunternehmen und der konkreten 

politischen Situation vor Ort kann dies 

dazu führen, dass der Fahrgast als zah-

lender Kunde – und dies sowohl für den 

Aufgabenträger als auch für das Ver-

kehrsunternehmen – in den Hintergrund 

tritt. Sofern das Verkehrsunternehmen 

keine Verantwortung für die Fahrgast-

betreuung und -gewinnung hat, wird es 

sein unternehmerisches Handeln weit-

gehend auf die Befriedigung der Forde-

rungen des Aufgabenträgers ausrichten. 

Fragt man in diesem Kontext nach der 

Qualität eines bestimmten Verkehrsan-

gebotes, so wird sie von den drei Akteu-

ren auf dem ÖPNV-Markt durchaus un-

terschiedlich beantwortet. Während der 

Fahrgast die Qualität vor allem subjektiv 

und erlebnisorientiert (Fahrzeit, Service 

und dergleichen) und im Vergleich mit 

konkurrierenden Angeboten (Individual-

verkehr, Straßenbahn, Bus, SPNV usw.) 

bewertet, neigen Aufgabenträger und 

Verkehrsunternehmen eher zu einer 

prozessorientierten, technischen Bewer-

tung (Auslastungsgrade, optimale Be-

triebsabläufe). 

Im Folgenden wird als Qualitätsmaßstab 

die Kundensicht der vorhandenen und 

potenziellen Fahrgäste in den Vorder-

grund gestellt, da sich letztlich nur durch 

die Zufriedenheit der Fahrgäste und die 

damit realisierte Zahlungsbereitschaft 

sowie durch die Gewinnung von neuen 

Fahrgästen die umwelt- und verkehrspo-

litischen Ziele der Aufgabenträger und 

die wirtschaftlichen Ziele der Verkehrs-

unternehmen zusammenführen lassen.  
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>> Qualität um jeden Preis? 

Die bisherigen Ausführungen zeigen, 

dass die Qualitätsansprüche in erster 

Linie aus der Sicht der (aktuellen und 

potenziellen) Kunden zu formulieren 

sind. Die Aufgabenträger als Besteller 

des ÖPNV sind Mittler dieses Interes-

ses. Die vom Aufgabenträger zu vertre-

tende Kundensicht muss allerdings auch 

wirtschaftliche Gesichtspunkte beach-

ten. Grundsätzlich ist Qualität kein 

Selbstzweck: Für die Qualität der Leis-

tung entstehen Kosten, die mit den zu 

erwartenden Nutzen in einem ausgewo-

genen Verhältnis stehen müssen. Dies 

wird am ehesten der Fall sein, wenn der 

Abgleich der Interessen des Aufgaben-

trägers mit den Kundeninteressen zu 

einem für beide Seiten befriedigenden 

Ergebnis führt. 

Grundsätzlich kann davon ausgegangen 

werden, dass die Kunden für die ange-

botene Qualität bezahlen und sich das 

richtige Qualitätsniveau im Zusammen-

spiel von Angebot und Nachfrage entwi-

ckelt. Die Definition von angemessenen 

Qualitäten könnte also dem Verkehrsun-

ternehmer (Ersteller) überlassen bleiben 

– sofern er auch das vollständige Markt-

risiko trägt. Hierbei treten aber in der 

Praxis Probleme auf: 

>> Oft ist der Zusammenhang zwi-

schen Nachfrage/Erträgen und Ver-

kehrsleistung nicht herstellbar, da 

die Tarife die individuelle Leistung 

zu wenig abbilden (Einheitstarif, 

Verbundtarif) und die Einnahmen-

aufteilung nur zeitverzögert und oft 

nur pauschale Ergebnisse liefert. 

>> Durch die hohe Vernetzung im 

ÖPNV-System werden individuelle 

Anstrengungen des Erstellers vom 

Kunden, der den ÖPNV als ein Sys-

tem begreift, nicht wahrgenommen. 

>> Die Kunden decken mit ihren Erträ-

gen in der Regel nur einen Teil der 

Kosten. Die übrigen Kosten werden 

von der öffentlichen Hand getragen. 

Bei konstanten Zuschüssen lohnt es 

sich daher für die Unternehmen, 

Qualität abzubauen, falls dadurch 

ihre Kosten stärker abnehmen als 

ihre Erträge. 

>> Gerade im Hinblick auf potenzielle 

Kunden leidet der ÖPNV oft an ei-

nem Image-Defizit. Dieses können 

beauftragte Unternehmen (Ersteller) 

in den relativ kurzen Laufzeiten von 

Verkehrsverträgen (vier bis acht  

Jahre im Busverkehr) in der Regel 

nicht abbauen. Hier kann der Sys-

temnutzen erhöht werden, wenn der 

Besteller bestimmte Qualitätsver-

sprechen entwickelt und kommuni-

ziert und dadurch ein Systemver-

trauen schafft. 

Kunden, die für die Erfüllung bestimmter 

Mobilitätsbedürfnisse auf das Angebot 

des ÖPNV angewiesen sind, werden 

erst bei einem sehr schlechten Quali-

tätsniveau dem ÖPNV fernbleiben, sich 

bis dahin aber mit einem Qualitätsabbau 

abfinden. Dies kann als Anreiz für die 

Verkehrsunternehmen wirken, kurzfristi-

ge Kosteneinsparungen durch Quali-

tätsverzicht zu realisieren. Hier muss 

der Aufgabenträger nicht nur aus sozial-

staatlichen (Daseinsvorsorge), sondern 

auch aus wirtschaftlichen Gründen (Ein-
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Nahverkehrsplan legt Rahmen für die  

Bedienungsqualität und die Beförderungsqualität fest 

ersatzweise und ergänzend: 

Beachtung von Richtlinien und Empfehlungen des VDV oder der Länder 

sowie der DIN EN 13816 und ihrer Sekundärliteratur 

Verkehre ohne Zuschüsse 

der öffentlichen Hand 

Verkehre mit Zuschüssen  

der öffentlichen Hand 

Freiwillige 

Qualitätskontrollen durch 

das VU mit Hilfe eines 

QMS bis hin zur 

Zertifizierung nach DIN EN 

ISO 9001:2000 

Vertrag z.B. nach DIN EN 13816 

Besteller verlangt  

regelmäßige  

Leistungsnachweise 

und Qualitätsberichte 

vom Ersteller bis hin 

zur Zertifizierung  

Besteller oder eine 

von ihm beauftragte 

Stelle führt  

Leistungs- und  

Qualitätskontrollen 

durch 

Bild 1: Zuständigkeit für die Durchführung von Leistungs- und Qualitätskontrollen [1] 

nahmeverluste) eine erforderliche Min-

destqualität definieren und auch kontrol-

lieren. 

>> Kosten von Qualität 

Ein höheres Qualitätsniveau schlägt sich 

tendenziell in höheren Gestehungskos-

ten nieder. Besonders deutlich wird dies 

bei der Taktdichte. Bei diesem Merkmal 

kann von einer linearen Kostenfunktion 

ausgegangen werden: je dichter der 

Takt, desto höher die Kosten; bei einem 

höheren Fahrzeugbedarf entstehen Kos-

tensprünge. Umgekehrt gibt es aber 

auch Qualitätsmerkmale, bei denen eine 

höhere Qualität nicht unbedingt zu 

Mehrkosten führt.  

Die meisten Qualitätsmerkmale haben 

hingegen einen nicht-linearen Kosten- 

 

zusammenhang. Viele Merkmale verhal-

ten sich über einen Mittelbereich nahezu 

kostenneutral, reagieren aber ab einem 

bestimmten Punkt massiv bei Qualitäts-

abbau durch Kostenentlastung. Umge-

kehrt bewirkt ab einem bestimmten 

Punkt eine weitere Qualitätserhöhung 

eine massive Kostensteigerung.  

Zu den „Kosten für Qualität“ zählen auch 

die Kosten für die Qualitätskontrollen. 

Qualitätsvereinbarungen, deren Umset-

zung nicht kontrolliert wird, erfüllen nicht 

ihren Zweck. In der Praxis kommt es 

wegen der Kosten von Qualitätskontrol-

len oft zu Diskussionen. Die Abbildung 1 

zeigt, wie sich die Verantwortung für 

Leistungs- und Qualitätskontrollen ver-

teilt. 

Bei Verkehren mit Zuschüssen der öf-
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fentlichen Hand werden die Kosten di-

rekt oder indirekt immer vom Aufgaben-

träger (Besteller) zu übernehmen sein, 

weil er sich vor der Zahlung der verein-

barten Vergütung immer von der ord-

nungsgemäßen Leistungserbringung 

überzeugen muss. Bei Verkehren ohne 

Zuschüsse stellt sich dies anders dar. 

Hier wird das Verkehrsunternehmen im 

Wettbewerb um die (zahlenden) Kunden 

bzw. im Wettbewerb um die Geneh-

migung der Konzession aus eigenem 

Interesse Qualität sichern müssen. 

>> Nutzen von Qualität 

Der Nutzen von Qualität im ÖPNV ist 

vielschichtig und schwierig zu bestim-

men. Es gibt den direkten Nutzen aus 

Sicht der Kunden, die sich in ihrem 

Nachfrageverhalten und ihrer 

Zahlungsbereitschaft niederschlägt. 

Weiter gibt es Nutzen, die an anderer 

Stelle entstehen und denen keine (aus-

reichenden) Erträge durch Fahrgeldein-

nahmen entgegenstehen: Beispielswei-

se nutzt der Einsatz von Erdgasbussen 

der Umwelt, damit werden umweltpoliti-

sche Ziele des Aufgabenträgers erreicht; 

für eine Abgeltung dieser Qualitätsmaß-

nahme wird auf Seiten der Fahrgäste 

nur eine geringe Zahlungsbereitschaft 

bestehen. 

Für viele Qualitätskriterien fehlen be-

lastbare Aussagen über den Zusam-

menhang zwischen Qualitätsdifferenzie-

rung und der jeweiligen Zahlungsbereit-

schaft. Auch wenn die Marktforschung 

mittlerweile Methoden entwickelt, die 

Zahlungsbereitschaft der Zielgruppen für 

einzelne Qualitätskriterien zu ermitteln, 

werden diese Möglichkeiten bei der 

Gestaltung von Angeboten zurzeit nur 

sehr selten genutzt. 

Theoretisch sind folgende Zusammen-

hänge bekannt: Während zum Beispiel 

eine „Basisqualität“ als selbstverständ-

lich vorausgesetzt wird (Mindeststan-

dard) und ihre Verletzung in einer tiefen 

Enttäuschung des Verbrauchers mündet 

(und daher unterbleiben sollte), kann 

eine „Begeisterungsqualität“ besonders 

nachhaltige Kaufkraftreaktionen auslö-

sen, so dass bei günstiger Kostenkurve 

mit geringem Zusatzaufwand hohe Kun-

denwirkungen erreicht werden können. 

Diese erlöswirksamen Qualitäten sind 

vor allem im Bereich der Kundenbin-

dung untersucht. Umgekehrt lösen „Ü-

berflussqualitäten“ kaum Reaktionen 

aus und können gegebenenfalls sogar 

kontraproduktiv wirken, insbesondere 

wenn Kundenerwartungen in anderen 

Bereichen nicht erfüllt werden. In der 

empirischen Marktforschung kann diese 

Segmentierung zum Beispiel durch das 

so genannte KANO-Modell [2] ermittelt 

werden. (Abb. 2) 

Die Spanne der Kundenvorstellungen 

reicht von „Wünschen an das Christkind“ 

bis hin zu tatsächlich kauf- und damit 

auch erfolgsrelevanten Erwartungen. 

Grundsätzlich ist daher bei allen Quali-

tätserwartungen und –präferenzen der 

Konsumenten immer das Verhältnis 

zwischen Aufwand (des Erstellers und 

Bestellers) und Nutzen (für die Konsu-

menten und den Besteller) zu beachten 

und zu prüfen. 
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�������� 

Basisattribute “Muss” 

���� 

���� ☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺���� 

Begeisterungsattribute “Kann” 

Attribute 
Nicht-
Erfüllung 

„Muss“-Kriterien werden als selbstverständlich 
vorausgesetzt 

„Soll“-Kriterien werden ausdrücklich verlangt 

„Kann“-Kriterien werden nicht erwartet und 
wirken nur, wenn die Basis stimmt 

Erfüllung 

  
 

Leistungsattribute „Soll“ 

Bild 2: Segmentierung der Teilqualitäten durch das KANO-Modell [2] 

>> Empfehlungen zur Vorgehens-

weise von Aufgabenträgern 

>>  Veränderungsprozesse gestalten 

Die Beziehungen zwischen Aufgaben-

träger und Verkehrsunternehmen wan-

deln sich, weg vom bisherigen Regel-

kreis, der hauptsächlich über die Politik 

durch pauschale Aufträge der Daseins-

vorsorge funktionierte, hin zu einem 

Besteller-Ersteller-Verhältnis. Eine sol-

che Beziehung stellt neue Anforderun-

gen an die Steuerungsmechanismen. 

Dabei treten viele Fragen auf: Welche 

Punkte müssen wie zwischen welchen 

Beteiligten geregelt werden? An wel-

chen Stellen sind Kontrollmechanismen 

erforderlich, wie muss oder kann das 

aussehen, wer ist zuständig? Hier hängt 

viel von der gewählten oder gewünsch-

ten Organisation des ÖPNV ab. Im Fol-

genden sollen Hinweise gegeben wer-

den, in welcher Form eine Umsetzung 

vor Ort durchgeführt werden kann. 

Sinnvoll ist in der Regel eine Be-

standsaufnahme der Situation vor Ort. 

Ein wesentlicher Ausgangspunkt ist der 

„Typ“ des Aufgabenträgers. Dabei sind 

die siedlungsstrukturellen Bedingungen 

sowie die vorhandenen Angebots- und 

Organisationsstrukturen im Zuständig-

keitsbereich des jeweiligen Aufgaben-

trägers ausschlaggebend: zum Beispiel 

Großstädte mit eigenen, kommunalen 

Verkehrsunternehmen mit mehreren 

Betriebszweigen (U-Bahn, Straßenbahn, 

Bus) in großen regionalen Verbünden, 

kreisfreie Mittelstädte mit Stadtbusnet-

zen, dünn besiedelte Landkreise, eine 

Länderbehörde mit der Zuständigkeit für 

den Schienenpersonennahverkehr. 

Wesentliche Punkte der Bestandsauf-

nahme sind die Charakterisierung des 

vorhandenen Verkehrsangebots (lokales 
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Netz, regionales Netz, einzelne Linien, 

Art der Verkehrsmittel) und der vorhan-

denen Nachfrage sowie die derzeitige 

Organisation und Finanzierung des 

ÖPNV. 

Auf der Grundlage dieser Bestandsauf-

nahme ist es möglich, eine grundsätzli-

che Strategie festzulegen, die sich an 

folgenden Aspekten orientiert:  

>> Definition von handlungsleitenden 

Zielen (z.B. Erhöhung des Marktan-

teils des ÖPNV oder Begrenzung 

der finanziellen Mittel). 

>> Rollenbestimmung des Aufgaben-

trägers: Gestalter oder Gewähr-

leister des ÖPNV. 

>> Verteilung der Zuständigkeiten zwi-

schen Aufgabenträger, Verkehrsun-

ternehmen und anderen Beteiligten. 

>> Neuordnung der Finanzierung. 

>> Bestimmung der Leistungen, die 

durch eine Vereinbarung geregelt 

werden sollen. 

>> Ableitung der durchzuführenden 

Maßnahmen (organisatorisch und 

inhaltlich, z.B. Untersuchungsbe-

darf). 

>> Setzen von Prioritäten und Zeitplan. 

Bei diesen politisch festzulegenden 

Rahmenbedingungen der Finanzierung 

und Organisation muss immer beachtet 

werden, dass der ÖPNV als Dienstleis-

tung mit einer Gegenleistung durch 

Fahrgäste (Fahrgelder) erbracht wird 

und konkreten Nutzen (Daseinsvorsor-

ge, Attraktivität zum Zwecke der Entlas-

tung des Straßenverkehrs) erbringen 

soll. 

>> Eine Qualitätsstrategie festlegen 

Jeder Aufgabenträger muss für sich 

bestimmen, welche Qualitätsphilosophie 

er verfolgen möchte. Dabei ist insbe-

sondere das Ziel der Qualitätsbemü-

hungen zu klären: Soll der ÖPNV mehr 

Fahrgäste gewinnen oder die aktuelle 

Nachfrage effizienter abgewickelt wer-

den? Vor diesem Hintergrund kann eine 

Strategie entwickelt werden. 

Bei der Festlegung von Qualitätsstan-

dards handelt es sich um einen komple-

xen Abwägungsprozess zwischen Auf-

wand und Nutzen. Eine wesentliche 

Grundlage liefert die Analyse der Kun-

denbedürfnisse.  

Die Abschätzung von Potenzialen und 

möglichen zukünftigen Verhaltenswei-

sen ist allerdings nicht nur mit den übli-

chen Unsicherheiten von Prognosen 

verbunden. Erschwerend kommt hinzu, 

dass sich der ÖPNV in hohem Umfang 

in der Wettbewerbs- und Vergleichssitu-

ation zum MIV befindet und die Kauf-

kraft der Fahrgäste (Fahrpreise) nur 

einen Teil der Kosten deckt. Deshalb 

können sich keine üblichen Produkt-

Preis-Beziehungen entwickeln. Hier ist 

im Einzelfall zu prüfen, ob eine Untersu-

chung sinnvoll ist.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Überlegun-

gen und seiner sonstigen Ziele kann der 

Aufgabenträger seine spezifische Quali-

tätsstrategie ableiten. Er muss für sich 

festlegen, welche Qualität im ÖPNV 

erzielt werden soll, wer dafür zuständig 

ist und welche Regulierungsmechanis-

men greifen sollen. Der Aufgabenträger  
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Ansätze zur Messung der Dienstleistungsqualität 

Unternehmens-orientierte 

Messung 
Kundenorientierte 

Messung 

Objektive 

Messung 

Mitarbeiterorientierte 

Messung 

Subjektive 

Messung 

Managementorientierte 

Messung 
Subjektive 

Messung 
Objektive 

Messung 

Merkmals-

orientiert 
Ereignis-

orientiert 
Problem-

orientiert 

Blickwinkel der 

Unternehmen 
Blickwinkel  

der Kunden 

Testkunden 
Interne Quali-

tätsmessung 
Kundenzu-

friedenheits-

messung 
Audits Benchmarks 

Blickwinkel  

der Aufgabenträger 

Beschwer-

demanage-

ment 

Bild 3: Methoden zur Messung der Dienstleistungsqualität 1 

formuliert nicht nur die Anforderungen 

an das reine Leistungsangebot, sondern 

auch Komfort- und Qualitätsmerkmale. 

Entsprechen diese Qualitäten nicht den 

Vorstellungen der Kunden, so ist dies 

nicht der Fehler der Unternehmen, son-

dern Angelegenheit des Auftraggebers.  

>> Messung und Kontrolle von  

Qualität 

>> Kontrollmethoden 

Zur Kontrolle der Qualität einer Ver-

kehrsleistung dienen neben Messungen 

sämtliche Daten, Unterlagen, Berichte, 

die von einem Verkehrsunternehmens 

im Rahmen eines Leistungsvertrages 

oder einer Kooperationsvereinbarung zu 

erheben und zu führen sind. Dazu gehö-

ren beispielsweise Protokolle über Be-

triebsstörungen, Reinigungen, Repara-

turen, Einsatzpläne, eingegangene Be-

schwerden. 

Zur Messung von Leistungen und von 

Kundenzufriedenheit im ÖPNV werden 

in der DIN EN 13816:20021 insbesonde-

re folgende Verfahren vorgestellt2: 

>> Direkte Leistungsmessung (Direct 

Performance Measures, kurz: 

DPM), 

                                                 

1 Mit dem Ziel, „die Qualitätsphilosophie für öffentliche 
Verkehre zu fördern“ sowie „das Augenmerk auf die 
Bedürfnisse und Interessen der Kunden zu lenken“, hat 
das Europäische Komitee für Normung (CEN) eine 
Norm zur „Definition, Festlegung von Leistungszielen 
und Messung der Servicequalität“ erarbeitet. Sie ist als 
DIN EN 13816:2002 [3] auch in Deutschland verbind-
lich. Eine ergänzende Norm (DIN EN 15140) definiert 
Anforderungen und gibt Empfehlungen für Systeme zur 
Messung der erbrachten Dienstleistungsqualität im 
ÖPNV [4]. 

 
2 Neben den deutschen Bezeichnungen der Messver-
fahren werden auch die im Ausland zum Teil gebräuch-
lichen Bezeichnungen mit ihren Abkürzungen ange-
führt, jedoch im folgenden Text nicht weiter verwendet. 
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>> Beurteilung der Leistung durch 

Testkunden (Mystery Shopping 

Surveys, kurz: MSS) und 

>> Messung der Zufriedenheit: Umfra-

gen zur Kundenzufriedenheit Sur-

veys, kurz: CSS). 

Daneben können auch Nachweise des 

Leistungserstellers (z. B. Schulungs-

zeugnisse, Berichte) und Kundenhin-

weise aus dem Beschwerdemanage-

ment liefern Hinweise auf die vorhande-

ne Qualität liefern. Abbildung 3 gibt ei-

nen Überblick über Ansätze zur Mes-

sung der Dienstleistungsqualität mit Bei-

spielen. 

Im Folgenden werden ausgewählte 

Möglichkeiten zur Erfassung und Mes-

sung von Qualität im ÖPNV beschrie-

ben. 

>> Nachweise 

Nachweise liefert das Verkehrsunter-

nehmen in der Regel in den Fällen, in 

denen eine Qualitätsmessung nicht 

sinnvoll erscheint oder unverhältnismä-

ßig aufwendig ist. In den Nachweisen 

bescheinigt das Verkehrsunternehmen 

die Einhaltung bestimmter vereinbarter 

Maßnahmen (Input), die der Qualitätssi-

cherung dienen. Den tatsächlichen Er-

folg dieser Maßnahmen (Output), das 

heißt die erreichte Qualität, weist das 

Verkehrsunternehmen nicht nach.  

Beispiel: Der Aufgabenträger vereinbart 

mit dem Verkehrsunternehmen den Ein-

satz eines bestimmten Fahrzeugtyps, 

eine bestimmte Fahrzeugausstattung 

und/oder bestimmte Fahrzeugmerkmale. 

Das Verkehrsunternehmen weist die 

Erfüllung der vereinbarten Qualitätsan-

forderungen in einer festgelegten Perio-

dizität (beispielsweise monatlich) im 

Rahmen von standardisierten Qualitäts-

berichten nach. Hierin sind die Abwei-

chungen von den zu erfüllenden Quali-

tätsstandards explizit aufzuführen. Die 

Abweichungen sind hinsichtlich ihrer Art 

und des exakten Umfangs zu beschrei-

ben, um eine eventuelle Sanktionierung 

direkt ableiten zu können. Die Form der 

Nachweise sollte in einer Anlage zum 

Verkehrsvertrag eindeutig vorgegeben 

sein. 

Vorteil: Die Bewertung erfolgt objektiv in 

vertraglich festgelegter Form. 

Nachteil: Die Richtigkeit der Nachweise 

ist wiederum zu überprüfen. 

>> Auswertung betrieblicher Messda-

ten (direkte Leistungsmessung) 

Mit direkter Messung kann die Leistung 

anhand festgelegter objektiver Skalen 

überwacht, beurteilt und ausgerichtet 

werden. Die direkte Leistungsmessung 

eignet sich in erster Linie für solche 

Qualitätskriterien, die auf einer allge-

meingültigen Skala gemessen werden 

können und deren unterschiedliche Aus-

prägungen zweifelsfrei und objektiv zu 

ermitteln sind.  

Die direkte Leistungsmessung basiert 

auf Daten, die aus dem Betrieb generiert 

werden. Insbesondere Daten aus Be-

triebsstatistiken können zumeist ver-

gleichsweise einfach und automatisiert 

für direkte Leistungsmessungen ver-

wendet werden, lassen aber keine direk-

ten Aussagen zur Kundenzufriedenheit 
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und zur Wichtigkeit des Kriteriums aus 

Kundensicht zu.  

Beispiel: Die Pünktlichkeit wird durch 

Messpunkte auf den einzelnen Strecken 

festgehalten und liefert somit genaue 

Messdaten zur Ermittlung der Fahrplan-

stabilität/-einhaltung. Im Schienenper-

sonennahverkehr (SPNV) werden diese 

Messpunkte in der Regel von DB-Netz 

eingerichtet und ausgewertet. Neben 

den Sollankunfts- und Abfahrtszeiten 

werden die Abweichungen hiervon se-

kundengenau erfasst und ausgewertet. 

Diese Werte werden dem jeweiligen 

Eisenbahnverkehrsunternehmen in einer 

vereinbarten Form zur Verfügung ge-

stellt. Die Weitergabe an den zuständi-

gen Aufgabenträger ist vertraglich zu 

regeln. Die Form der Auswertung sollte 

bereits in einer eventuellen Ausschrei-

bung von Verkehrsleistungen vorgege-

ben sein, damit der entsprechende Ver-

trag zwischen Eisenbahnverkehrsunter-

nehmen und Infrastrukturunternehmen 

die Vorgaben berücksichtigen kann. 

Bezogen auf die vorgegebenen Pünkt-

lichkeitsziele können die Abweichungen 

quantifiziert und gegebenenfalls sankti-

oniert werden. 

Vorteil: Die Bewertung erfolgt objektiv in 

vertraglich festgelegter Form. 

Nachteil: Falls nicht bereits im Normal-

betrieb Daten generiert werden, kann 

mit dieser Methode ein teils erheblicher 

technischer und damit finanzieller Auf-

wand verbunden sein. 

Im ÖPNV kann die Auswertung der Da-

ten eines rechnergesteuerten Betriebs-

leitsystems (RBL) zur Kontrolle der 

Pünktlichkeit genutzt werden. In Netzen, 

in denen mit Störungen durch den übri-

gen Verkehr zu rechnen ist, wird die 

Bewertung der Pünktlichkeit der Verkeh-

re jedoch dadurch erschwert, dass theo-

retisch nach externen und internen 

Störquellen zu unterscheiden wäre. 

>> Lob- und Beschwerdemanagement 

Das Lob- und Beschwerdemanagement 

ist ein wichtiger Bestandteil der Quali-

tätssteuerung. Der Kunde meldet sich 

dort zu Wort, wo Qualitätsstandards 

nicht eingehalten werden oder die De-

finition der Qualitätsstandards nicht den 

Kundenvorstellungen entspricht. Daher 

liefert das Beschwerdemanagement 

Hinweise zu Schwachstellen und Hand-

lungsbedarf und damit wichtige Informa-

tionen zur Definition und Fortschreibung 

der Qualitätsstandards. 

Eine Qualitätsmessung durch das Be-

schwerdemanagement ist allerdings 

nicht repräsentativ, so dass dieses In-

strument nicht im Rahmen eines Anreiz-

systems zur Malusermittlung herange-

zogen werden kann. Nicht zuletzt zeigt 

das Beschwerdemanagement jedoch 

auf, in welchen Bereichen entsprechend 

geeignete Kontrollinstrumente zum Ein-

satz kommen sollten. 

>> Testkundenverfahren 

Unter Testkundenverfahren werden alle 

Erhebungsverfahren verstanden, bei 

denen geschultes Erhebungspersonal 

als Kunden oder als Fahrgäste Daten 

zur Qualitätsmessung erhebt. Es ermit-

telt die Servicequalität dort, wo das Un-

ternehmen die Dienstleistung erbringt, 
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zum Beispiel in der Verkaufsstelle, im 

Fahrzeug oder auf dem Bahnsteig. 

Für die Beobachtungen und Wahrneh-

mungen der Testkunden werden stan-

dardisierte Erhebungsbögen und even-

tuell Hilfsmittel wie zum Beispiel Stopp-

uhren oder Fotoapparate genutzt. 

Es gibt drei Arten von Testkundenver-

fahren: 

>> Kunden als Qualitätstester 

Beispiel: Ein begrenzter Kreis von 

Stammkunden wird gewonnen, der re-

gelmäßig die Servicequalität bewertet. 

Hier bieten sich – soweit vorhanden – 

Mitglieder eines Fahrgastbeirates an. 

Vorteil: Der Einsatz von Stammkunden 

als Qualitätstester dient dem Ziel, die 

Kundenbindung zu verbessern. Die Nä-

he der Stammkunden zu ihrem Unter-

nehmen soll genutzt und ausgebaut 

werden. 

Nachteil: Sie erreichen bei der Beurtei-

lung der Dienstleistungsqualität weder 

die Professionalität noch die Objektivität 

von professionellen Testkunden. Der 

Einsatz von Kunden als Qualitätstester 

hat eher den Stellenwert, den das Be-

schwerdemanagement im Bereich der 

Qualitätskontrolle besitzt. 

>> Qualitätstests durch Personal des 

Verkehrsunternehmens 

Beispiel: Das Verkehrsunternehmen 

bildet Fahrerinnen und Fahrer zu Quali-

tätstestern aus und lässt sie Messungen 

durchführen. 

Vorteil: Diese sind für internes Quali-

tätsmanagement gut geeignet.  

Nachteil: Unter dem Aspekt von Bonus-

/Malus-Regelungen setzt sich dieses 

Verfahren dem Vorwurf der Parteilichkeit 

aus. 

>> Einsatz von professionellen Test-

kunden 

Für die neutrale Leistungsmessung im 

Rahmen eines Verkehrsvertrages ist der 

Einsatz von Profitestern vorzuziehen. 

Der professionelle Beobachter be-

schreibt seine Wahrnehmungen und 

Empfindungen aus der Sicht des Kun-

den. Während wirkliche Kunden häufig 

Erfahrungen mit ähnlichen Situationen 

aus der Vergangenheit in ihre Bewer-

tungen einbeziehen, beurteilt ein Pro-

fitester - unabhängig von individuellen 

Erfahrungen und Einstellungen - eine zu 

messende Leistung in einer konkreten 

Situation nach einem zuvor geregelten 

Verfahren. 

Durch die ausführliche Schulung von 

Profitestern, deren unabhängige Beur-

teilung der vereinbarten Qualitätskrite-

rien sowie durch eine Standardisierung 

des Verfahrens handelt es sich bei die-

ser Art der Leistungsmessung um ein 

geeignetes Verfahren zur Erhebung von 

objektivierten Daten („objektive Mes-

sung“).  

Je konkreter und differenzierter ein Qua-

litätskriterium in verschiedene Einzelin-

dikatoren zerlegt und erfasst wird und je 

geringer der Interpretationsspielraum 

des Profitesters bei der Erfassung der 

Ergebnisse ist, umso genauer und justi-

ziabler ist die Messung der Leistungs-

qualität.  
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Eine abgewandelte Form des Testkun-

denverfahrens stellt die Kontrolle der 

vereinbarten Qualitätskriterien durch 

professionelle Tester unabhängig von 

der Sicht des Kunden dar. Beispielswei-

se kann über diesen Weg der vertrags-

gemäße Einsatz von Fahrzeugen und 

deren Ausstattung kontrolliert werden. 

Wenn bei solchen Qualitätstests Merk-

male, die subjektiver Einschätzung un-

terliegen (wie z.B. Sauberkeit oder Per-

sonalverhalten), außen vor bleiben, sin-

ken die Ausbildungsanforderungen an 

die Tester und damit der Aufwand deut-

lich. 

Beispiel: Mit Hilfe von standardisierten 

Bewertungsbogen bewertet der Profites-

ter die Sauberkeit im Fahrzeug und am 

Fahrzeug außen. Für jeden zu bewer-

tenden Tatbestand werden nach einem 

exakt vorgegebenen Schema Punkte 

vergeben, so dass eine Berücksichti-

gung in einem Anreizsystem objektiv 

erfolgen kann. 

Vorteil: Das Testkundenverfahren lässt 

eine differenzierte Bewertung der Sau-

berkeit zu. 

Nachteil: Die Anforderungen an die 

Auswahl und Schulung der Profitester 

sowie an das Bewertungsinstrument 

sind sehr hoch und verursachen ent-

sprechende Kosten. 

>> Untersuchungen zur Kundenzu-

friedenheit  

Verfahren zur Erfassung und Bewertung 

der Kundenzufriedenheit sind klar von 

Maßnahmen zur Leistungsbewertung zu 

unterscheiden. Sie dienen dazu, den 

Grad der Zufriedenheit mit den erbrach-

ten Leistungen festzustellen. Kundenzu-

friedenheitsmessungen gründen auf der 

Annahme, dass beim Kunden ein indivi-

duelles Zufriedenheitsurteil aus dem 

Vergleich der erwarteten Leistung mit 

der wahrgenommenen Leistung ent-

steht. 

Vor der Entscheidung über den Umfang 

von Kundenzufriedenheitsuntersuchun-

gen sollte geklärt werden, welche Ziele 

und Erwartungen an die Kundenzufrie-

denheitsuntersuchung geknüpft werden: 

>> Festlegung von Rankings  

>> Messung des Images eines Ver-

kehrsunternehmens/des ÖPNV in 

der jeweiligen Stadt/Region 

>> Ableitung von Handlungsempfeh-

lungen (für die Unternehmenssteue-

rung, für den Aufgabenträger) 

>> Installation eines Dienstleistungs-

qualitätskreislaufes nach DIN EN 

13816. 

Grundsätzlich kann zwischen merk-

malsgestützten Untersuchungen und 

ereignisorientierten Verfahren unter-

schieden werden (Abb. 3). 

Bei den merkmalsgestützten Kundenzu-

friedenheitsuntersuchungen werden 

definierte Leistungsmerkmale anhand 

einer standardisierten Skala abgefragt. 

Ereignisorientierte Verfahren erfassen 

die Zufriedenheit in Bezug auf eine kon-

krete Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln. 

Die Ergebnisse merkmalsgestützter Be-

fragungen eignen sich zur Bildung von 

Rankings und zur Abbildung pauschaler 

Urteile über die verschiedenen Quali-

tätsmerkmale des ÖPNV, das heißt ins-
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besondere zur Publikation zentraler 

(Image-) Ergebnisse. Ereignisorientierte 

Verfahren vermitteln ein klareres Bild 

darüber, wie die erbrachte Leistung tat-

sächlich erlebt wird. 

Um aussagefähige Ergebnisse zu erhal-

ten sind an die Durchführung von Kun-

denzufriedenheitsmessungen bestimmte 

Anforderungen zu stellen. Diese betref-

fen die Repräsentativität und die statisti-

sche Genauigkeit. Bei der Einbindung in 

einen Vertrag sind die Größe der Stich-

probe, die Art der Befragung (telefo-

nisch, im Fahrzeug, …), die verwendete 

Skala, der Zeitraum der Durchführung 

(einmal im Jahr, über das Jahr ver-

teilt…), die Auswertungsparameter und 

anderes festzulegen. 

Neben der Zufriedenheit muss auch die 

individuelle Einschätzung der Wichtig-

keit der Einzelkriterien ermittelt werden. 

Erst dadurch kann die Handlungsrele-

vanz für die einzelnen Kriterien festge-

stellt werden. Außerdem sollte neben 

den Einzelzufriedenheiten auch die Ge-

samtzufriedenheit mit den Leistungen 

des Verkehrsunternehmens und dem 

ÖPNV-Angebot erfragt werden. Sie ist 

ungleich dem Durchschnitt der Zufrie-

denheiten der abgefragten Einzelkrite-

rien und gibt Hinweise auf weitere The-

menkomplexe, die nicht in der Befra-

gung erhoben wurden. 

Beispiel für ein merkmalgestütztes Ver-

fahren: Die periodisch durchgeführten 

Kundenbarometer vieler Verkehrsunter-

nehmen und Verbünde in Deutschland. 

Vorteil: Dieses Instrument spiegelt die 

Sicht der Kunden über den gesamten 

ÖPNV eines Gebiets wider und ist rela-

tiv kostengünstig (Telefoninterviews). 

Nachteil: Da der konkrete Bezug zu ei-

ner Fahrt mit dem ÖPNV fehlt, fließen in 

die Beurteilung der Kunden auch Image-

faktoren mit ein.  

Beispiel für ein ereignisorientiertes Ver-

fahren: Befragung der Fahrgäste wäh-

rend der Fahrt. 

Vorteil: Diese Methode erlaubt die Er-

mittlung der Kundenzufriedenheit bezo-

gen auf die konkret erlebte Fahrt. Damit 

ist eine Zuordnung zu einem bestimm-

ten Verkehrsunternehmen möglich. 

Nachteil: Der Aufwand steigt mit der 

Größe des Verkehrsgebietes, der An-

zahl der Fahrgäste und des Fahrtenan-

gebotes (Ziehung einer Stichprobe, 

Schulung des Interviewpersonals). 

Die Kombination dieser beiden Metho-

den (zum Beispiel die Ergänzung eines 

Kundenbaronmeters um die Kundenbe-

urteilung der letzten ÖV-Fahrt mit Anga-

be von Datum, Quelle und Ziel) erlaubt 

genauere Aussagen darüber,  

>> in welchen Bereichen Handlungs-

bedarf besteht, 

>> welche Maßnahmen (kommunikativ 

oder betrieblich) ergriffen werden 

sollten. 

Grundsätzlich werden mit diesem In-

strumentarium nicht die Bemühungen 

des Verkehrsunternehmens zur Quali-

tätssicherung selbst, sondern aus-

schließlich die Bewertung der Qualität 

durch den Kunden gemessen. Im Ex-

tremfall kann dies bedeuten, dass eine 

Maluszahlung fällig wird oder sich im 

zeitlichen Vergleich vergrößert, obwohl 
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das Unternehmen im gleichen Zeitraum 

seine Aufwendungen zur Qualitätssiche-

rung erhöht hat. Externe Einflussfakto-

ren können hier eine gewichtige Rolle 

spielen, andererseits werden so auch 

Hinweise zur Wirksamkeit der unter-

nehmerischen Maßnahmen gegeben. 

Es sollten für die Interpretation der Er-

gebnisse grundsätzlich Kommentare der 

Befragten herangezogen werden. 

Wirtschaftlich gesehen lässt sich eine 

Kundenzufriedenheitsanalyse gut in eine 

Mobilitätserhebung einbinden. 

>> Bewertung  

Mit den zuvor dargestellten Methoden 

lassen sich die Ausprägungen von Qua-

litätskriterien und die Kundenzufrieden-

heit mit einzelnen Merkmalen ermitteln. 

Es stellt sich die Frage, inwieweit Me-

thoden und Messergebnisse zu kombi-

nieren sind, um die Gesamtqualität einer 

Verkehrsleistung abzubilden. 

Alle Messmethoden haben ihre spezifi-

schen Stärken und Schwächen. Zur 

Beurteilung der Frage, welches Kriteri-

um mit welcher Methode ermittelt und 

ob bei einem Kriterium sogar mehrere 

Methoden parallel angewendet werden 

können oder sollten, muss zunächst 

geklärt werden, wie detailliert die Leis-

tung gemessen werden soll. Dies wie-

derum hängt von den konkreten Rah-

menbedingungen und den Qualitätszie-

len der Aufgabenträger vor Ort ab: Sol-

len beispielsweise bestimmte Kriterien 

vertraglich geregelt werden, muss die 

Justiziabilität berücksichtigt werden. 

Die Anwendung direkter Messmethoden 

erfordert in der Regel ein Herunterbre-

chen der Leistungsmessung auf detail-

lierte Teilkriterien, während mit Hilfe von 

Kundenzufriedenheitsuntersuchungen 

eher pauschale Gesamtzufriedenheiten 

abgefragt werden. Folglich erhöht die 

Vereinbarung von Leistungsmessungen 

mit Hilfe von Kundenzufriedenheitsun-

tersuchungen häufig die unternehmeri-

schen Gestaltungsspielräume, während 

direkte Messmethoden die Leistung oft 

im Detail fixieren.  

Die wesentlichen kundenrelevanten 

Leistungsmerkmale sind im Allgemeinen 

gut über Kundenzufriedenheitsuntersu-

chungen festzustellen. Ebenso kann 

man sie einsetzen, um die Gewichtung 

sowie die angestrebten Leistungsni-

veaus festzulegen. Sollen Kundenzu-

friedenheitsmessungen in ein Anreizsys-

tem integriert werden, so empfiehlt sich 

eine ereignisorientierte Untersuchung, 

um den Bezug zur Leistung des Unter-

nehmens eindeutig nachweisen zu kön-

nen. Der Vorteil beim Einsatz von Pro-

fitestern basiert darauf, dass sich auf 

Grundlage der Ergebnisse in der Regel 

unmittelbar konkreter Handlungsbedarf 

ableiten lässt, während Kundenzufrie-

denheitsuntersuchungen erst nach ei-

nem längerem Zeitraum Ergebnisse 

liefern. 

Die direkte Leistungsmessung eignet 

sich gut, wenn Daten bereits aus dem 

Betriebsablauf heraus vorhanden sind 

oder ohne großen Aufwand erzeugt 

werden können. 

Die genannten Methoden der Leis-

tungsmessung sind unter Berücksichti-

gung ihrer spezifischen Vor- und 

Nachteile sinnvoll zu kombinieren. Das 
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Ziel ist ein Methodenmix, der wirtschaft-

lich und bei Bedarf justiziabel ist, die 

unternehmerischen Freiräume nicht un-

nötig einengt und eine effiziente Quali-

tätssteuerung der Leistungen erlaubt. 

>> Hinweise zur Justiziabilität von 

Messmethoden 

Für die Jusitiziabilität aller Messmetho-

den, ist es entscheidend, ob sie hinrei-

chend genau im Vertrag beschrieben 

wurden. Unklare Bestimmungen über 

Erhebungs- und Auswertungsverfahren 

können im Zweifel von der Vertragspar-

tei genutzt werden, die sich von der An-

fechtung einen Vorteil verspricht und 

über genug Daten verfügt, um das ver-

meintliche Gegenteil zu "beweisen". Das 

wird in der Regel der Ersteller sein. 

Kommt es in solchen Fällen auf den zu 

beweisenden Einzelfall an, so wird es 

für den Aufgabenträger schwierig sein, 

die "Richtigkeit" seiner oder der von ihm 

beauftragten Erhebungen beweisen zu 

können. 

Zudem bindet die Auswertung und Klä-

rung des Einzelfalls erhebliche Res-

sourcen. Daher bietet es sich an, statis-

tisch abgesicherte Methoden zu ver-

wenden, die die Richtigkeit im Durch-

schnitt garantieren. Hier ist die Angabe 

der Wahrscheinlichkeit, mit der das 

Messergebnis eines Merkmals (zum 

Beispiel die Kundenzufriedenheit mit der 

Freundlichkeit des Fahrpersonals) den 

(unbekannten) realen Wert mit einer 

bestimmten Genauigkeit trifft, von Be-

deutung. (Beispiel: Der wahre Wert des 

Merkmals liegt mit 95%iger Sicherheit in 

einem Intervall von +/- 5 % um den ge-

messenen Wert). 

Zur Erreichung der gewünschten statis-

tischen Sicherheit sind die Messungen 

nach bestimmten Grundsätzen durchzu-

führen. Wesentliche Punkte sind die 

Festlegung der richtigen Grundgesamt-

heit und die Größe und Auswahl der 

Stichprobe. Die maßgebende Grundge-

samtheit bestimmt sich nach dem zu 

messenden Merkmal: Soll ein fahrtbe-

zogenes Merkmal gemessen werden, so 

sind die Grundgesamtheit alle Fahrten. 

Ist hingegen der Eindruck der Kunden 

eines bestimmten Verkehrsunterneh-

mens maßgebend, so bilden alle Fahr-

gäste dieses Unternehmens die Grund-

gesamtheit.  

Daneben spielen auch die Gestaltung 

des Messinstruments (des Frage- oder 

Erhebungsbogens), die Organisation der 

Durchführung der Messungen sowie die 

Schulung des Erhebungspersonals eine 

wichtige Rolle. 

Neben der Beachtung einer hinreichen-

den statistischen Sicherheit sollte das 

Verfahren selbst ausführlich beschrie-

ben sein. Nicht nur aus vergaberechtli-

chen Grundsätzen - bei Ausschreibun-

gen sind ungewöhnliche Wagnisse zu 

vermeiden - sondern auch aus Gründen 

der Handhabbarkeit für beide Seiten 

sind genaue Beschreibungen notwen-

dig. Die Beschreibung sollte folgende 

Punkte enthalten: 

>> Grundgesamtheit: was fließt in die 

Messungen ein (Fahrten, Fahrtab-

schnitte, Fahrgäste)? 



 

 

 

Dr. Angelika Klein 
Qualitätssicherung im ÖPNV 

 

- 16 - 

>> Ziehung der Stichprobe und der 

angestrebten statistischen Sicher-

heit mit Angabe der Toleranzwerte 

(zulässige Abweichungen). 

>> Messmethoden (Befragung, Beo-

bachtung…) und Messinstrumente 

(Erhebungsbogen, Bewertungs-

skala…). 

>> Schulung des Erhebungspersonals. 

>> Verfahren zur Bewertung und Ge-

wichtung der Messergebnisse. 

 

>> Ausblick 

Die Hinweise zur Qualitätssicherung im 

ÖPNV sollen Anregungen und Hilfen für 

Aufgabenträger und Verkehrsunterneh-

men liefern. Sie sollen einen Beitrag 

zum allgemeinen Umgang mit Qualität 

im ÖPNV mit Schwerpunkt auf die Kun-

densicht leisten, die Auswahl relevanter 

Qualitätskriterien sowie ihrer Kenngrö-

ßen aus der Sicht der Beteiligten er-

leichtern und den Aufgabenträger auf 

mögliche Probleme hinweisen. Darüber 

hinaus werden Empfehlungen für die 

Gestaltung von Umsetzungsanreizen 

und die Messung bzw. Überwachung 

der Qualitätskriterien unter wirtschaftli-

chen Gesichtspunkten gegeben. Dazu 

gehören eine Beschreibung ausgewähl-

ter Qualitätskriterien und beispielhafte 

Hinweise für deren mögliche Regulie-

rung. Auch die wesentlichen Methoden 

zur Messung der Dienstleistungsqualität 

werden behandelt.  

Die ersten Erfahrungen mit der vertragli-

chen Vereinbarung von Qualitätsstan-

dards und Kontrollmethoden im ÖPNV 

werden zurzeit gemacht. Die Zukunft 

wird zeigen, welche Probleme in der 

Praxis auftreten und welche Lösungsan-

sätze unter welchen Bedingungen ge-

eignet erscheinen. Der Arbeitskreis ist 

zurzeit dabei, Praxisbeispiele zu sam-

meln und für eine Veröffentlichung auf-

zubereiten. 
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